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Vorwort 
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gutachtens. Den Herausgebern und der Duncker & Humblot Verlagsbuchhand-
lung gilt mein Dank für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe 
"Beiträge zum Parlamentsrecht11 . 

Der Anteil, den die Eltern zu all dem beitragen, was ihr Kind vollbringt, 
läßt sich nicht ermessen oder aufwiegen. Hier danke ich für das Geschenk zu 
meinem 27. Geburtstag, die Beteiligung am Druckkostenzuschuß. 

Schließlich, aber nicht zuletzt danke ich Herrn Kurt Hölzer für die Unter-
stützung bei der Erstellung der Druckvorlage. 
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Einleitung 

Der kommunale Satzunggeber wird bei der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen (§ 10 BauGB) eingehend reglementiert. Das Baugesetzbuch enthält nicht 
nur Vorschriften für das äußere Verfahren der Beteiligung, Bekanntmachung 
und Anzeige bzw. Genehmigung sowie des Inkrafttretens (§§ 2 I, 3, 4, 11, 12 
BauGB). Dem zuständigen Gemeindeorgan - nach allen Gemeindeordnungen 
ist dies die gewählte Vertretungskörperschaft - wird auch aufgetragen, eine 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterein-
ander vorzunehmen (§ 1 VI BauGB). Eine Auswahl von zu berücksichtigenden 
Belangen gibt § 1 V BauGB vor. 

Die Gemeinde ist also nicht nur verpflichtet, einen Plan vorzulegen, der als 
das Ergebnis einer vernünftigen Abwägung erscheint. Eine solche Abwägung 
muß auch tatsächlich stattgefunden haben. Ein nur mehr oder minder zufällig 
richtig abgewogener Bebauungsplan besteht die Nachprüfung durch Aufsichts-
behörde und Gericht nicht. Die Anforderungen des Abwägungsgebots gelten in 
doppelter Weise: es wird zwischen dem Planen als Vorgang und dem Plan als 
Produkt, zwischen dem Abstimmen und dem Abgestimmtsein, dem Abwägen 
und dem Abgewogensein des Planes unterschieden 1. Nicht nur das Abwä-
gungsergebnis ist bestimmten Bindungen unterworfen, der Gesetzgeber fordert 
außerdem, daß die planende Instanz sich "Gedanken macht,,2. Ob und wie dies 
geschehen ist, soll anhand einer dem Bebauungsplan beizugebenden Begrün-
dung (§ 9 VIII BauGB) nachvollzogen werden können. 

Die Befugnis zur Planung schließt somit zwar einen Gestaltungsspielraum 
ein, ohne den von Planung keine Rede sein könnte. Welche privaten und öf-
fentlichen Bedürfnisse und Interessen dabei zu berücksichtigen sind und ob 
zwischen ihnen schließlich eine gerechte Abwägung vorgenommen wurde, un-
terliegt aber uneingeschränkter Kontrolle3 • Das Urteil der Rechtswidrigkeit 
trifft also nicht nur den inhaltlich fehlerhaften Plan, sondern auch denjenigen, 

1 BVerwGE 40, 323, 328 f. = DVBI 1973, 34, 36 f. = BRS 25 Nr. 14 (Krabbenkamp); 
BVerwGE 45, 309, 312 f. = DVBI 1974, 767, 769 = BRS 28 Nr. 4 (Floatglas); Bat/is, BauR, 
S. 112; Finkelnburg/Ortloff S. 137; [ampfer ZG 1988, 289, 291. 

2* 

2 BVerwGE 45,309,313 = DVBI1974, 767, 769 = BRS 28 Nr. 4 (Floatglas). 
3 BVerwGE 34,302,309. 
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der auf einem mangelhaften Abwägungsvorgang beruht4• Die Beachtlichkeit 
der Mängel im Abwägungsvorgang wird durch §§ 214, 215 BauGB allerdings 
inhaltlich und zeitlich beschränkt. 

Das Parlament als förmlicher Gesetzgeber unterliegt solchen Reglementie-
rungen scheinbar nicht. Zwar enthält das Grundgesetz Regeln über den äuße-
ren Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens (Art. 76 bis 79, 82 GG), einen Kata-
log zu berücksichtigender Interessen oder ein ausdrückliches Gebot, sorgfältig 
abzuwägen, sucht man jedoch vergebens. Gerade weil dem Gesetzgeber mehr 
abverlangt wird als dem kommunalen Satzunggeber, der Inhalts- und Schran-
kenbestimmung des Eigentums und die Festsetzung der baulichen Ordnung in 
einem eng umgrenzten Gebiet vornimmt, erscheinen fest umrissene Sorgfalts-
pflichten mindestens ebenso angezeigt wie gegenüber dem Rat der Gemeinde. 

Dennoch kann eine Pflicht zu optimaler Methodik der Gesetzgebung5 nicht 
durch einen schnellen Schluß a millore ad maius begründet werden. Und schon 
der Vergleich zwischen der Aufstellung von Bebauungsplänen und dem förmli-
chen Gesetzgebungsverfahren hinkt - wie jeder Vergleich: Der Bebauungsplan 
ist nur kraft § 10 BauGB seiner Form nach eine Satzung, seinem konkret-indi-
viduellen Inhalt nach jedoch gerade keine Rechtsnorm6 . Die Satzunggebung ist 
zudem nicht der parlamentarisch-legislativen Staatstätigkeit zuzuordnen, son-
dern der exekutiv-verwaltenden. Es handelt sich somit um Gesetzesvollzug, 
dem der Gesetzgeber Schranken auferlegen kann, denen er selbst nicht unter-
liegt. 

Die Forderung nach optimaler Gesetzgebungsmethodik kann deshalb jedoch 
nicht vorschnell als bloße "Parole" abgetan werden7, was mit dem schlanken 
Hinweis untermauert wird, der Gesetzgeber schulde nichts anderes als das for-
mell und materiell verfassungsmäßige Gesetz, ohne daß es auf Verfahren und 
Verhalten des Gesetzgebers ankomme8 ; alle weitergehenden Forderungen wür-
den die auf offene Diskussion und öffentliche Kontrolle angewiesene parla-
mentarische Demokratie zugrunde richten9 . Dieser Argumentation kann der 
Boden entzogen werden, wenn der Verfassung Pflichten entnommen werden 
können, die über den herkömmlichen Standard hinausgehen. Formell und ma-
teriell verfassungsmäßig könnte mehr bedeuten als: unter Einhaltung der 
Art. 70 ff. GG zustandegekommen, die Grundrechte beachtend, im übrigen 

4 Bat/is, BauR, S. 116. 
5 Schwerdtfeger S. 173 ff. 
6 BVerwGE 50, 114, 119; Battis, BauR, S. 98; FinkelnburglOrtioff S. 72 f. 
7 So aber Schlaich Rdnr. 505. 
8 Schlaich VVDStRL 39,99, 109 f.; Schia ich Rdnr. 505 f. 
9 Schia ich VVDStRL 39,99, 111; Schia ich Rdnr. 506. 
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verhältnismäßig. Wenn schon nicht ausdrücklich, so könnten dem Grundgesetz 
doch durch Auslegung der Verfassungsprinzipien weitere Sorgfaltsanforderun-
gen an den Gesetzgeber zu entnehmen sein. Diese Methode ist sicherer als der 
Versuch, aus einfachen Gesetzen abstrahierend Verfassungsprinzipien zu ge-
winnen, um diese dann konkretisierend auf die Gesetzgebung selbst anzuwen-
denlO • Ob auf einem solchen Wege das Hindernis umgangen werden kann, daß 
der Gesetzgeber nun einmal lediglich verfassungs-, nicht aber gesetzesgebun-
den ist (Art. 20 III GG), erscheint äußerst fraglich. Was in der Verfassungent-
halten ist, muß auch aus ihr selbst entnommen werden können. 

Die Zeit eines mrstisch überhöhten Gesetzesverständnissesll , einer naiven 
Gesetzesgläubigkeit 2 sind lange vorbei. Gesetzgebung ist Menschenwerk und 
wird auch so verstanden: fehleranfällig und selbst rechtsunterworfen13 • Wie 
jedes staatliche Handeln wird sie nicht um ihrer selbst willen vorgenommen, 
sondern hat sich durch Zweckmäßigkeit und Ziel gerichtetheit zu legitimie-
ren14• Die Kritik an der Gesetzgebung und den Gesetzen hat zugenommen; die 
Anforderungen steigen. Die Gesetzgebungstätigkeit wird ständiger Qualitäts-
kontrolle unterworfen. Ob das gute Gesetz nicht nur eine Forderung von Ge-
setzgebungsästheten, sondern Inhalt einer verfassungskräftigen Verpflichtung 
des Gesetzgebers ist, soll untersucht werden. Dabei ist auch zu klären, ob be-
reits das gute Gesetz als ein Zufallsprodukt des Gesetzgebungsverfahrens et-
waigen verfassungsrechtlichen Qualitätsanforderungen genügen kann oder ob 
die Anforderungen an das Gesetz Verfahrenspflichten - die Pflicht zu optima-
ler Methodik - voraussetzen oder bedingen. Die These, Gesetzgebungslehre 
könne nie normative Bedingungen für die Verfassungsmäßigkeit von Normen 
formulieren, sondern stets nur eine "politische Tugendlehre für den demokrati-
schen Gesetzgeber" darstellen15 , kann dann bekräftigt oder verworfen werden. 

10 So der Vorschlag von Kloepfer ZG 1988,289,297 ff. 
11 SchwertItfeger S. 177. 
12 Eichenberger VVDStRL 40,7, 11. 
13 Schwerdtfeger S. 177. 
14 Eichenberger VVDStRL 40, 7, 12. 
15 Gusy ZRP 1985, 291, 298 f. 
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